
 

 

 

Weisung 201812036 vom 20.12.2018 – Anpassung der 
Fachlichen Weisungen für Berufsorientierungs-
maßnahmen nach § 48 SGB III (BOM) 

Laufende Nummer:  201812036 

Geschäftszeichen:  AM 41 – 6204.8 / 6530 

Gültig ab:  20.12.2018 
Gültig bis:  31.12.2023 

SGB II:  nicht betroffen 
SGB III:  Weisung 
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug: 

• HEGA 07/2013 - 02 - Anpassung der Geschäftsanweisung BOM 
• E-Mail-Info SGB III und SGB II vom 14.11.2014 

Aufhebung von Regelungen: 

• HEGA 07/2013 - 02 - Anpassung der Geschäftsanweisung BOM 
• E-Mail-Info SGB III und SGB II vom 14.11.2014 

Aufgrund von Berichten des Bundesrechnungshofes (BRH) – insbesondere zum 
Zuwendungsrecht - und Rückmeldungen aus den Regionaldirektionen sowie den 
Agenturen für Arbeit werden die Fachlichen Weisungen zu den 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III aktualisiert. 

1. Ausgangssituation 

Aufgrund von Prüfungen des BRH und Rückmeldungen aus den 
Regionaldirektionen/Agenturen zu den Geschäftsanweisungen zu Berufsorientierungs-
maßnahmen nach § 48 SGB III (BOM) vom 20.07.2013 ergeben sich Änderungsbedarfe an 
den Weisungen. 



 

 

 

2. Auftrag und Ziel 
Die Anpassungen der Fachlichen Weisungen zu BOM berücksichtigen die aktuellen 
Anpassungsbedarfe. Alle Änderungen sind in den FW BOM entsprechend gekennzeichnet. 

Folgende Arbeitsmittel sind angepasst: 

• Auszug aus der BHO und VV-BHO, 

• ANBest-P 

• ANBest-Gk 

• Anmeldebogen für BOM 
• Qualitätskriterien 

Die Überarbeitung der BK-Vorlagen ist teilweise umgesetzt, bedarf aber weiterer sukzessiver 
Anpassungen. Eine Anpassung an die veröffentlichte FW BOM sollte im I. Quartal 2019 
abgeschlossen sein. 

3. Einzelaufträge 
entfällt 

4. Info 

entfällt 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt  

gez.  
Unterschrift 
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